
Sehr geehrte Damen und Herren,

NEWSLETTER 
Ausgabe März 2010

Securetec Detektions-Systeme AG · Eugen-Sänger-Ring 1 · D-85649 Brunnthal
T +49 89 203080-1651 · F +49 89 203080-1652 · info@securetec.net · www.securetec.net

© 2010 Securetec Detektions-Systeme AG · Newsletter März 2010

anbei erhalten Sie unseren neuen Newsletter rund um 
das Thema Drogen und Alkohol im Straßenverkehr.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen!

Ihr Securetec Team
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Unter Polizeibeamten herrscht derzeit eine große Verunsi-
cherung, ob Blutentnahmen, die nach einer Trunkenheits-
fahrt aufgrund einer Anordnung durch den Polizisten selbst 
und ohne richterliche Anordnung gewonnen wurden, vor 
Gericht verwertet werden dürfen oder ob grundsätzlich ein 
Beweisverwertungsverbot bezüglich dieser Blutproben be-
steht. Diese Verunsicherung wurde hervorgerufen durch die 
Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) vom 
12.02.2007.

Der Entscheidung des BVerfG liegt kein Sachverhalt einer 
Trunkenheitsfahrt, sondern einer Wohnungsdurchsuchung 
zugrunde, bei der eine Plastikdose mit Cannabis-Anhaf-
tungen gefunden wurde. Der Beschuldigte verweigerte eine 
Urinprobe zur Überprüfung des Cannabis-Konsums, sodass 
die Staatsanwaltschaft um 9 Uhr eine Blutprobe anordnete, 
die vom Arzt durchgeführt wurde. Die Verfassungsbeschwer-
de war teilweise erfolgreich, das BVerfG stellte eine Verlet-
zung des Rechts des Beschuldigten auf effektiven Rechts-
schutz fest, da sein Einwand, die Blutentnahme hätte nur 
durch einen Richter angeordnet werden dürfen, vom Landge-
richt ignoriert wurde. 

Das BVerfG stellt fest, dass die Strafverfolgungsbehörden  
„regelmäßig versuchen müssen, eine Anordnung des zustän-
digen Richters zu erlangen, bevor sie selbst eine Blutentnah-
me anordnen. Die Gefährdung des Untersuchungserfolges 
muss mit Tatsachen begründet werden, die auf den Einzelfall 
bezogen und in den Ermittlungsakten zu dokumentieren 
sind, sofern die Dringlichkeit nicht evident ist.“ Das BVerfG 
mahnt damit die Einhaltung des Regel-Ausnahme-Verhält-
nisses an, wie es in § 81a StPO vorgesehen ist.

Ein Beweisverwertungsverbot einer ohne richterliche 
Anordnung erfolgten Blutentnahme resultiert aus dieser 
Entscheidung nicht. Das OLG Hamburg  argumentiert ge-
gen die Annahme eines Beweisverwertungsverbots für den 
Nachweis der Blutalkoholkonzentration in einem Strafver-
fahren wegen Trunkenheit im Verkehr, da das Interesse der 
Allgemeinheit an der Sicherheit des Straßenverkehrs höher 
wiege als die körperliche Unversehrtheit des Angeklagten.  
Mehrere OLGs verneinen ausdrücklich ein Beweisverwer-
tungsverbot, wenn der anordnende Polizeibeamte nicht 
willkürlich gehandelt hat. 

Für die Praxis raten wir den 
Polizeibeamten, den betrun-
kenen oder berauschten Fahr-
zeugführer zu einer freiwilligen 
Blutentnahme zu bewegen. Die 
Freiwilligkeit ist in den Ermitt-
lungsakten zu dokumentieren 
und vom Beschuldigten zu 
unterzeichnen. Verweigert der Beschuldigte die Blutent-
nahme, so ist bei sicherer Unerreichbarkeit eines Richters 
die Gefahr im Verzug im Einzelfall zu begründen und in den 
Ermittlungsakten zu dokumentieren. Vor allem zur Nacht-
zeit dürfen Polizeibeamten die Blutentnahme anordnen 
und müssen nicht bis zum Dienstbeginn am nächsten Mor-
gen warten, wenn sie sicher wissen, dass in ihrem Bezirk 
kein richterlicher Notdienst eingerichtet ist. Nach Ansicht 
des Richters am BGH Hr. Maatz ist Gefahr im Verzug bei 
Drogenkonsum gut zu begründen, da die Abbaukinetik bei 
Drogenkonsum nicht zuverlässig erforscht und ein Zurück-
rechnen wie beim Atemalkoholgehalt nicht möglich sei. 

Problematik einer Blutentnahme nach § 81a StPO ohne vorherige richterliche Anordnung 

Bei Interesse schicken wir Ihnen gerne die einschlägigen Gerichtsurteile zu.  
Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung. Verena Zimmermann, Rechtsanwältin 
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Faxantwort

+49 (0)89 203080-1652

Adresse unvollständig oder falsch?

 Bitte korrigieren Sie meine Adresse in Ihrem Verteiler:

Behörde _____________________________________________

Name  _____________________________________________

Straße  _____________________________________________
  
PLZ, Ort _____________________________________________

Newsletter als Email?

 Bitte senden Sie mir künftig Ihren Newsletter per Email zu.

Meine Email-Adresse ist _____________________________________

Newsletter weiterempfehlen?

 Bitte senden Sie den Securetec Newsletter auch an:

Behörde _____________________________________________

Name  _____________________________________________

Straße  _____________________________________________

PLZ, Ort _____________________________________________

Email  _____________________________________________

Newsletter abbestellen?

 Ich möchte keinen Securetec-Newsletter mehr erhalten.
 Bitte streichen Sie mich aus Ihrem Verteiler.
 


